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Verkehrsstrafrecht

E-Mail Werbung ohne Einwilligung des Empfängers ist unzulässig
E-Mail Werbung ist Fluch
und Segen zugleich. Einer-
seits öffnet sie Unterneh-
men, insbesondere neuen
Start-Ups ohne großes
Werbebudget, eine kos-
tengünstige und effiziente
Möglichkeit, ihre Produkte
potenziellen Kunden be-
kanntzumachen.

Wer allerdings jeden Tag
damit beschäftigt ist, uner-
wünscht erhaltene E-Mails
zu löschen, ist von solcher
Art Werbung schnell ge-
nervt.
Zur Lösung des hieraus re-
sultierenden Interessen-
konflikts zwischen Unter-
nehmern und Verbrauchern
sind sowohl der europäi-
sche als auch der deutsche
Gesetzgeber in der Vergan-
genheit tätig geworden.
So hat der bundesdeutsche
Gesetzgeber geregelt, dass
jede Werbung unter Ver-
wendung elektronischer
Post ohne vorherige aus-
drückliche Einwilligung des
Empfängers eine unzumut-
bare Belästigung darstellt.
Mit dieser Vorschrift hat
der deutsche Gesetzgeber
eine europäische Daten-
schutzrichtlinie umgesetzt.
In der Rechtsprechung war
dennoch lange umstritten,
wo die Grenzen unerlaub-
ter Werbung liegen und
ob sich jeder Verbraucher
gegen von ihm nicht ge-
wünschte Werbemaßnah-
men zur Wehr setzen kann
oder ob dieses Recht nur
bestimmten Interessenver-
bänden oder Konkurrenz-

unternehmen zusteht.
Bereits in der Vergangen-
heit hatte der Bundesge-
richtshof hierzu geurteilt,
dass sich ein Verbraucher
gegen E-Mail-Werbung zur
Wehr setzen kann, wenn
die Zusendung gegen den
von ihmeindeutig erklärten
Willen erfolgt. Nunmehr
hat der Bundesgerichtshof
diese Rechtsprechung da-
hingehend ergänzt, dass
sich der Empfänger von
E-Mail-Werbung gegen den
Absender zur Wehr setzen
kann, wenn er keine vor-
herige ausdrückliche Ein-
willigung zum Erhalt von
E-Mail-Werbung erteilt hat
(BGH, Urt. v. 10.07.2018, VI
ZR 225/17).
In dem jetzt entschiedenen
Fall hatte der BGH auch
zu beurteilen, was alles
als „Werbung“ zu verste-
hen ist. Konkret hatte ein
Händler im Nachgang zu
einem online über Amazon
geschlossenen Kaufvertrag
dem Kunden per E-Mail
eine Rechnung übermittelt.
Das Unternehmen verband
diese Rechnungsübersen-
dung mit einer Kunden-
zufriedenheitsbefragung
in Gestalt einer Bitte um
Abgabe einer positiven
„5-Sterne“-Bewertung für
die Kaufabwicklung. Hier-
gegen hat sich der Kunde
zur Wehr gesetzt. Er er-
blickte in dieser Bitte eine
unaufgefordert zugesand-
te Werbung, die in sein all-
gemeines Persönlichkeits-
recht eingreife und hat den
Verkäufer gerichtlich auf

Unterlassung in Anspruch
agenommen. Der Bundes-
gerichtshof hat ihm Recht
gegeben.
Er urteilte, dass die Ver-
wendung von elektroni-
scher Post für die Zwecke
der Werbung ohne Einwil-
ligung des Kunden grund-
sätzlich einen Eingriff in
dessen geschützte Privat-
sphäre und damit sein Per-
sönlichkeitsrecht darstellt.
Der Begriff der Werbung
umfasst danach alle Maß-
nahmen eines Unterneh-
mens, die auf Förderung
des Absatzes seiner Produk-
te oder Dienstleistungen
gerichtet sind. Kundenzu-
friedenheitsbefragungen
dienen zumindestens auch
dazu, so befragte Kunden
an sich zu binden und wei-
teren Geschäftsabschlüssen
den Weg zu ebnen. Durch

derartige Befragungen
wird dem Kunden nämlich
der Eindruck vermittelt, der
fragende Unternehmer be-
mühe sich auch nach Ge-
schäftsabschluss um ihn.
Der Unternehmer bringt
sich zudem bei dem Kun-
den in Erinnerung, was der
Kundenbindung dient und
eine weitere Empfehlung
ermöglicht.
Dies unterfällt dem Begriff
der Werbung.
Gegen solche unerlaubte
Werbemaßnahmen kön-
nen sich nicht nur Verbrau-
cherschutzverbände oder
andere Konkurrenzunter-
nehmen zur Wehr setzen.
Vielmehr steht auch jedem
Verbraucher ein Unterlas-
sungsanspruch zu, wenn er
keine vorherige ausdrück-
liche Einwilligung zum Er-
halt von Werbung erteilt
hat. Dies hat der Bundesge-
richtshof in seinem hier be-
sprochenen Urteil jetzt erst-
mals in aller Deutlichkeit
entschieden. Einer solchen
ausdrücklichen Einwilli-
gung des Kunden bedarf es
lediglich dann nicht, wenn

das werbende Unterneh-
men bei der Erhebung der
E-Mail-Adresse des Kunden
(und bei jeder weiteren
Verwendung) einen klaren
und deutlichen Hinweis er-
teilt, dass der Kunde der
Verwendung dieser Adres-
se jederzeit widersprechen
kann. Anders ausgedrückt:
Wenn ein Unternehmen
eine E-Mail-Adresse eines
Kunden zu Werbezwecken
verwenden will, muss das
Unternehmen dem Kunden
ausdrücklich die Möglich-
keit geben, der Verwen-
dung seiner E-Mail-Adresse
zum Zwecke der Werbung
zu widersprechen. Tut das
Unternehmen das nicht, ist
jegliche an diese E-Mail-Ad-
resse versendete Werbung
rechtswidrig und der Kun-
de kann erfolgreich auf
Unterlassung klagen.
Insgesamt hat der Bun-
desgerichtshof in seiner
Entscheidung die Rechte
von Kunden gestärkt, die
sich jetzt einfacher dage-
gen wehren können, un-
erwünscht Werbung per
E-Mail zu erhalten.
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